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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1972

Norm

AußStrG §16 BIII2g

AußStrG §19

Rechtssatz

Eine Norm, die die bloße Androhung der im § 19 AußStrG vorgesehenen Zwangsmittel durch den Außerstreitrichter

verbietet, besteht nicht. Schon aus diesem Grunde kann daher die angedrohte Verhängung einer Geldstrafe von

zweihundert Schilling für den Fall des neuerlichen Ausbleibens des Rechtsmittelwerbers nicht o7enbar gesetzwidrig

sein.
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